
  

Bauen und Wohnen –
Ihr Ratgeber vor Ort
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Wir beantworten gerne
alle Fragen rund ums Haus & Wohnen.
Kontaktieren Sie uns!

Immobilienverwaltung
Verwaltung von Stockwerkeigentum

Kauf & Verkauf
Bau und Bauherrenberatung
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eine Passage, auf der zwei Fussgänger 
bequem kreuzen können, schnee- und 
eisfrei zu halten.
Bei grösseren Wohnanlagen und stark 
begangenen oder besonders gefähr- 
lichen Wegen ist allenfalls eine weiter-
gehende Räumung erforderlich. Allge-
meingültige Regeln gibt es aber nicht. 
Bei Mietwohnungen steht es dem Haus-
eigentümer grundsätzlich frei, die 
Pflicht zur Schneeräumung vertraglich 
den Mietern zu übertragen oder einen 
Hauswart damit zu betrauen.

Werkeigentümerhaftung  
(Art. 58 OR)
Für Unfälle oder Schäden, die auf man-
gelhaften Unterhalt zurückzuführen 
sind, hat der Grundeigentümer einzu-
stehen. Da die Werkeigentümerhaftung 
kein Verschulden des Grundeigentü-
mers voraussetzt, wird dieser auch 
haftbar, wenn das Schneeräumen  
beispielsweisen zu den Pflichten eines 
Hauswarts oder allfälliger Mieter  
gehört.

Es empfiehlt sich deshalb, darauf zu 
achten, dass der Schneeräumungs-
pflichtige seine Aufgabe auch tatsäch-
lich erfüllt. Wenn der Grundeigentümer 
bei Mietwohnungen die Schneeräu-
mungspflicht einem Mieter oder dem 
Hauswart übertragen hat, kann er im 
Schadenfall auf diesen Rückgriff neh-
men. Die mit der Schneeräumung be-
auftragte Person hätte sich in diesem 
Fall nämlich einer Vertragsverletzung 
schuldig gemacht und müsste für den 
Schaden einstehen.

Zu den Werken gehören gemäss bun-
desgerichtlicher Rechtsprechung unter 
anderem auch Strassen, Zugangswege 
zu einer Liegenschaft sowie Trottoirs. 
Ob ein Werk mangelhaft unterhalten ist, 
hängt vom Zweck ab, den es zu erfüllen 
hat. Laut Bundesgericht liegt ein Werk-
mangel vor, wenn das Werk beim be-
stimmungsgemässen Gebrauch keine 
genügende Sicherheit bietet. Die Ver-
antwortlichkeit des Hauseigentümers 
oder der mit der Schneeräumung be-
trauten Person darf aber nicht auf die 
Spitze getrieben werden. Eine Schranke 
der Sicherungspflicht bildet die Selbst-
verantwortung. Das bedeutet, dass der 
Werkeigentümer Risiken ausser Acht 
lassen darf, welche von den Benützern 
eines Werkes mit einem Mindestmass 
an Vorsicht vermieden werden können. 
Nach Meinung des Hauseigentümer-
verbandes Schweiz kann davon ausge-
gangen werden, dass sich Erwachsene 
eigenverantwortlich und vorsichtig 
verhalten und sich den Witterungsver-
hältnissen anpassen.

Als weitere Schranke der Sicherungs-
pflicht gilt die Zumutbarkeit. Dabei ist 
zu berücksichtigen, ob die Beseitigung 
allfälliger Mängel oder das Anbringen 
von Sicherheitsvorrichtungen technisch 
möglich ist und die entsprechenden 
Kosten in einem vernünftigen Verhältnis 
zum Schutzinteresse der Benützer und 
dem Zweck des Werkes stehen.

Kein Schnee zum Nachbarn
Zu beachten ist auch, dass der von  
privaten Grundstücken weggeräumte 
Schnee weder auf anderweitigem öf-
fentlichen Grund (sofern störend) noch 
auf nachbarlichen Grundstücken abge-
lagert werden darf. Es ist also bspw. 
nicht zulässig, den Schnee auf die be-
nachbarte Bushaltestelle zu schaufeln.

Ebenfalls unzulässig ist das Ablagern 
des Schnees auf dem nachbarlichen 
Grundstück, es sei denn, der Nachbar 
wäre damit einverstanden. Das unbe-
willigte Ablagern von Schnee auf dem 
nachbarlichen Grundstück stellt einen 
direkten Eingriff in dessen Substanz dar 
und kann vom betroffenen Grundeigen-
tümer gestützt auf Art. 641 ZGB jeder-
zeit abgewehrt werden.

Mario Chirico, Rechtsanwalt & Notar,
Inhaber der Chirico Immob. DL GmbH,
spezialisiert auf Stockwerkeigentum,
Präsident HEV Region Grenchen

tümer bei gegebenen Voraussetzungen 
auch für einen verunglückten Besucher 
aufgrund der Werkeigentümerhaftung 
haftpflichtig werden kann.

Der Hauseigentümer muss also in jedem 
Fall für die Schneeräumung sowie Glatt-
eisentfernung vor dem Eingang, auf den 
privaten Wegen und Zufahrten sowie 
eventuell auf dem Dach besorgt sein.  
In diesem Zusammenhang ist mit Nach-
druck auch auf die Gefahr hinzuweisen, 
welche von verstopften Dachrinnen 
ausgehen kann: Schmelzwasser, das 
nicht abfliesst, kann im Winter schnell 
einmal Eiszapfen bilden, die herunter-
fallen können.

Ein Spezialfall liegt bei der Vermietung 
eines Einfamilienhauses vor. Als Aus-
nahme vom Grundsatz der Schneeräu-
mungspflicht des Vermieters trifft hier 
auch ohne spezielle mietvertragliche 
Abmachungen den Winterdienst stets 
den Mieter.

Im Stockwerkeigentum obliegt die Or-
ganisation der Schneeräumungsverwal-
tung der Stockwerkeigentümergemein-
schaft.

Umfang der Unterhaltspflicht
Der Umfang der Räum- und Streupflicht 
richtet sich nach den örtlichen Verhält-
nissen und dem Prinzip der Zumutbar-
keit. Bei starkem Schneefall kann nicht 
erwartet werden, dass der Schnee je-
weils vollständig weggeräumt wird. Auf 
Wegen genügt es nach Meinung des 
Hauseigentümerverbandes Schweiz, 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Immer wieder stellt sich die Frage, in-
wieweit wer im Winter für die Schnee-
räumung, für gleitsichere Wege oder für 
Schneemassen und Eiszapfen, die vom 
Dach herunterstürzen, verantwortlich 
ist und wer die Kosten der Schneeräu-
mung bezahlen muss. Am besten fährt, 
wer nebst der nötigen Sorgfaltspflicht 
den gesunden Menschenverstand wal-
ten lässt.

Das Obligationenrecht bestimmt in Art. 
58 OR, dass der Eigentümer eines Ge-
bäudes für Schäden haftbar ist, die aus 
fehlerhafter Anlage oder Herstellung 
sowie infolge mangelhaften Unterhalts 
entstehen. Grundsätzlich ist es deshalb 
Sache des Hauseigentümers, sicher- 
zustellen, dass der Zugang zum Haus 
gefahrlos möglich ist.

Unterhaltspflicht auf  
öffentlichen Strassen
Bei öffentlichen Strassen oder Wegen ist 
dasjenige Gemeinwesen, welches die 
Strasse gebaut oder dem Gemeinge-
brauch gewidmet hat, normalerweise 
Eigentümer. Der Unterhalt solcher 
Strassen und Wege ist denn auch in den 
meisten Kantonen Sache der Gemein-
den. Dies gilt selbst dann, wenn Privat-
eigentum der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wird, wie beispielsweise wenn 
auf einer privaten Strasse ein öffent- 
liches Wegrecht lastet.

Unterhaltspflicht auf privaten 
Strassen
Für die Schneeräumung auf privaten 
Wegen und vor dem Haus ist dem- 
gegenüber grundsätzlich der jeweilige 
Grundeigentümer zuständig.

Wenn der Grundeigentümer sein Eigen-
tum vermietet hat, ist er verpflichtet, 
den Mietgegenstand in einem «zum 
vertragsgemässen Gebrauch geeigne-
ten Zustand» zu erhalten. Dazu gehören 
auch der ungehinderte und gefahren-
freie Zugang zur Wohnung sowie die 
Umgebungspflege inkl. Besucherpark-
plätze. Die Schneebeseitigung bei ver-
mieteten Autoabstellplätzen gehört 
zum kleinen Unterhalt und obliegt somit 
dem jeweiligen Mieter des Autoabstell-
platzes. Auch wenn der Grundeigen-
tümer sein Eigentum nicht vermietet 
hat, ist ihm trotzdem anzuraten, den 
Zugang zur Wohnung oder zum Haus 
gefahrenfrei zu halten, da der Eigen-
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